
Beschluss des Betriebsrats (§ 80 Abs. 3 BetrVG)

Der Betriebsrat beschließt, zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben, konkret:

…………………………………………………………………………………………………………... (konkreten Anlass einfügen, zum Beispiel Erstellung einer Betriebsvereinbarung zur Regelung des Systems xyz, Auswertung der am... erhaltenen Informationen bezüglich...)

Herrn/Frau, Vorname, Familienname, 
       gegebenfalls auch Firma und Anschrift 

als Sachverständige/Sachverständigen nach § 80 Abs. 3 BetrVG hinzuzuziehen. 

Dies ist erforderlich, weil der Betriebsrat wegen der Komplexität dieser Materie nicht in der Lage ist, die Angelegenheit hinsichtlich aller bedeutsamen Aspekte selbst zu bewerten. (möglichst genauer erläutern)

Nach Rücksprache mit dem/der Sachverständigen ist ein Beratungsumfang von voraussichtlich ……………….. Stunden erforderlich.

Die Kosten hierfür betragen gem. Angebot ………………. €.

Dem Arbeitgeber sollte eine Frist von....... Tagen eingeräumt werden, um die Zustimmung zur Hinzuziehung der/der Sachverständigen zu erklären. 



Der Betriebsrat kann außerdem zugleich beschließen, nach erfolglosem Ablauf der Frist die Zustimmung des Arbeitgebers durch das Arbeitsgericht ersetzen zu lassen. 

Dem Arbeitgeber kann außerdem angekündigt werden, dass der Betriebsrat ggf. den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragen wird.






Beschluss des Betriebsrats (§ 111 BetrVG)

Der Wortlaut des Beschlusses für den Berater entspricht dem Wortlaut für die Hinzuziehung des Sachverständigen. Lediglich der letzte Absatz, mit dem dem Arbeitgeber eine Frist zur Zustimmung gesetzt wird, kann in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern entfallen. Eine Zustimmung des Arbeitgebers für den Berater gemäß § 111 BetrVG ist in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmer/innen nicht erforderlich. Dementsprechend muss auch kein zusätzlicher Beschluss erfolgen, bei fehlender Zustimmung des Arbeitgebers diese durch das Arbeitsgericht ersetzen zu lassen. 




